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Beweggründe 
 
Carbonbeton bietet gegenüber der 
Stahlbetonbauweise viele Vorteile, die im 
Einklang mit den Zielen einer nachhaltigen 
Entwicklung stehen. Hierzu muss jedoch 
sichergestellt werden, dass bei der 
Anwendung keine unakzeptablen Risiken 
für Mensch und Umwelt auftreten können. 
Auch die notwendigen Arbeitsschutz-
maßnahmen sollten nicht aufwändiger als 
bei der Stahlbetonbauweise sein. 

Besonders herausfordernd ist die 
Gegebenheit, dass am Markt bereits 
Kohlenstofffasern mit unterschiedlichen 
Charakteristika angeboten, vertrieben und 
eingesetzt werden. Zumal in einigen Fällen 
bei der mechanischen Bearbeitung 
und/oder thermischen Verarbeitung 
 

 
von kohlenstofffaserhaltigen Produkten 
gesundheitsgefährdende Belastungen mit 
lungengängigen Faserstäuben gemessen 
werden konnten. 

Aus diesem Grund hat der C³Verband die 
durch das RAL Deutsches Institut für 
Gütesicherung und Kennzeichnung (RAL) 
veröffentlichte Registrierung RAL-RG 351 
zur Verhinderung von Gefährdungen durch 
biobeständige, lungengängige 
Faserstäube bei der Carbonbeton-
bauweise initiiert. Das Regelwerk stellt 
sicher, dass im Bauwesen in der gesamten 
Lieferkette keine matten- oder 
stabförmigen Bewehrungen aus 
Kohlenstoffasern eingesetzt werden, die zu 
einer Freisetzung von gesundheitlich 
 

 
relevanten Stäuben führen können. Sie 
dient als Wegweiser dafür, dass beim 
Einsatz von Carbonbeton nach aktuellem 
Wissensstand und geltenden Regeln keine, 
über das bereits übliche Maß 
hinausgehenden, speziellen Vorkehrungen 
zum Arbeitsschutz zu treffen sind. Die 
Regelungen umfassen sowohl den 
Neubau als auch die Verstärkung und 
Instandsetzung. 

In Hinblick auf die erforderlichen 
Prüfverfahren erhalten Sie ebenfalls über 
die Fact-Sheet-Reihe eine durch 
den C³Verband zusammengetragene 
Handlungsempfehlung. 
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Präambel
Carbonbeton bietet gegenüber der Stahlbetonbauweise viele Vorteile, die im 
Einklang mit den Zielen einer nachhaltigen Entwicklung stehen. Hierzu muss 
jedoch sichergestellt werden, dass bei der Anwendung keine unakzeptablen 
Risiken für Mensch und Umwelt auftreten können. Auch die notwendigen Ar-
beitsschutzmaßnahmen sollten nicht aufwändiger als bei der Stahlbetonbau-
weise sein. Besondere Aufmerksamkeit ist auf die Auswahl der zum Neubau 
und zur Verstärkung bzw. Instandsetzung eingesetzten matten- und stab-
förmigen Bewehrungen aus Kohlenstofffasern zu legen. So wurden bei der 
mechanischen Bearbeitung von Kunststoffen mit bestimmten pechbasierten 
Kohlenstofffasern gesundheitsgefährdende Belastungen mit lungengängigen 
Faserstäuben gemessen1. Auch bei Kohlenstofffasern aus thermischen Recy-
clingprozessen (rCF) kann derzeit ein Potenzial zur Freisetzung gesundheits-
gefährdender Faserstäube nicht ausgeschlossen werden.
Am Markt werden Kohlenstofffasern mit unterschiedlichen Charakteristika an-
geboten, vertrieben und eingesetzt. Die Registrierung dient als Maßnahme zur 
Kommunikation in der Wirtschaft, um beim Einsatz von Carbonbeton nach gel- 
tendem Arbeitsrecht keine spezifischen Regelungen zum Arbeitsschutz tref-
fen zu müssen. Sie stellt im Kunden-Lieferanten-Verhältnis sicher, dass in 
der gesamten Lieferkette Erzeugnisse, die im Betonbau angewendet werden, 
keine matten- oder stabförmigen Bewehrungen aus Kohlenstofffasertypen 
eingesetzt werden, die aufgrund ihrer Fasermorphologie oder ihres Bruchver-
haltens in ihrem Lebenszyklus zu einer gesundheitlich relevanten Freisetzung 
alveolengängiger und biobeständiger faserförmiger Stäube führen können, die 
den WHO-Zählkriterien für Fasern entsprechen (d < 3 µm, l > 5 µm, l / d > 3).  
Für solche Fasern, die im Folgenden als kritisch bezeichnet werden, ist die 
Gültigkeit des fasertoxikologischen Prinzips2 anzunehmen, nach dem die lang-
gestreckte Form alveolengängiger und biobeständiger Fasern ein kanzeroge-
nes Wirkprinzip darstellt.
Initiiert durch C3 – Carbon Concrete Composite e. V. (C3 e. V.).

1 Bäger D., Simonow B., Kehren D., Dziurowitz N., Wenzlaff D., Thim C., Meyer-Plath A.,  
Plitzko S.: Pechbasierte Carbonfasern als Quelle alveolengängiger Fasern bei me-
chanischer Bearbeitung von carbonfaserverstärkten Kunststoffen (CFK). VDI Fach-
medien & Co KG (Hrsg.): Gefahrstoffe – Reinhaltung der Luft. Band 79. Heft 1 / 2. 2019.  
S. 13–16.

2 Pott F., Friedrichs K. H.: Tumoren der Ratte nach ip.-Injektion faserförmiger Stäube. 
Naturwissenschaften. Volume 59. 1972. 318 p.
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1 Geltungsbereich
Diese Güte- und Prüfbestimmungen legen Anforderungen für den Einsatz von 
matten- und stabförmigen Bewehrungen aus Kohlenstofffasern im Betonbau 
der Bereiche Neubau sowie Verstärkung und Instandsetzung für die jeweiligen 
Herstellungs-, Bearbeitungs- und Recyclingprozesse fest.
Sie gelten nicht für andere Erzeugnisse aus Kohlenstofffaser, nanoskalige 
Kohlenstofffaser oder Anwendungen außerhalb des Betonbaus. Gleichmaßen 
ausgenommen ist die Betonbauweise, bei der Kurzfasern verwendet bzw. zu-
gemischt werden.

1.1 Begriffe
Kohlenstofffaser: Kohlenstofffasern (auch Kohle-, Carbon- oder Karbonfasern) 
im Sinne dieser Registrierung sind industriell gefertigte Fasern aus kohlen-
stoffhaltigen Ausgangsmaterialien, die durch Pyrolyse in graphitartig ange-
ordneten Kohlenstoff umgewandelt werden. Die einzelnen Filamente werden 
in Bündeln (Fasern bzw. Rovings) zusammengefasst.
Bewehrungen aus Kohlenstofffasern: Matten- oder stabförmigen Bewehrun-
gen im Kontext der Registrierung resultieren aus den Rovings, die in textil-
technologischen Prozessen verarbeitet und dabei mit einer Kunststoffmatrix 
getränkt werden.
Carbonbeton: Carbonbeton ist im Kontext der Registrierung ein Verbundwerk-
stoff aus Beton und einer matten- oder stabförmigen Bewehrung aus Kohlen-
stofffasern. Einsatzgebiete sind sowohl der Neubau als auch die Verstärkung 
und Instandsetzung.

1.2 Normative Verweise
Die Anwendung dieser Registrierung entbindet nicht von der Beachtung und 
Umsetzung gesetzlicher Vorgaben in jeweils neuester Fassung für das Inver-
kehrbringen und die Verwendung der betroffenen Erzeugnisse.

2 Gütebestimmungen
2.1 Anforderungen an das Material
Für die Hersteller, Bearbeiter, Verwender und Wiederaufbereiter von Bauteilen 
aus Kohlenstofffasern und Strukturen aus Carbonbeton leiten sich nach den 
Anforderungen des Gefahrstoffrechtes und dem Stand der Technik folgende 
Anforderungen ab:
1. Keine Verwendung von Kohlenstofffasern, die während der Herstellung und  

Nutzung bei auftretender mechanischer, thermischer oder oxidativer Be-
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anspruchung zu Splitterbruch oder Verringerung des Durchmessers nei-
gen und dadurch zu einer relevanten Freisetzung von Faserstäuben führen 
können, die den WHO-Zählkriterien entsprechen. Dazu zählen auch Kohlen-
stofffasern, die bereits vor der Bearbeitung Faserstäube enthalten.

2. Keine Verwendung von Kohlenstofffasern, die bei der Herstellung und Nut-
zung Filamente mit einem Nenndurchmesser kleiner als 4 µm enthalten.

3. Keine Verwendung von Kohlenstofffasern, die bei der Herstellung und Nut-
zung bei der mechanischen Beanspruchung eine relevante Freisetzung 
alveolengängige Faserstäube bilden. Dazu neigen besonders

 – Fasermaterialien mit einer Stoffdichte größer als 1,95 g / cm3 und
 – mesophasenpechbasierte Kohlenstofffasern.

2.2 Arbeitsschutz
Für Tätigkeiten mit Kohlenstofffasern für die im Abschnitt 1.1 genannten Ver-
wendungen, müssen unter Berücksichtigung des Abschnittes 2.1 keine wei-
teren Maßnahmen zur Substitution im Sinne des Gefahrstoffrechtes beachtet 
werden.

3 Prüfbestimmungen
Der Nachweis auf Einhaltung der Materialanforderungen gemäß Abschnitt 2.1 
ist im Regelfall nach den Vorgaben des Gefahrstoffrechtes zur Informations-
ermittlung und Gefährdungsbeurteilung durch eine Bescheinigung des Vorlie-
feranten (Produktinformationsblatt in Anlehnung an ein Sicherheitsdatenblatt)  
zu erbringen. Der Nachweis ist auch zwischen den Verantwortlichen im Her-
stellungsprozess des Bauwerkes sowie dem Abbruch und Recycling der Bau- 
stoffe zu kommunizieren. Hieraus leitet sich auch die unmittelbare Verpflich-
tung ab, diese Informationen innerhalb des zirkulären Stoffkreislaufes weiter-
zugeben.
Sofern die Kohlenstofffasern ver- und bearbeitet werden, ist seitens der wei-
terverarbeitenden Institution ebenfalls solch ein Nachweis zu erbringen. 
Grund dafür ist, dass sich das Bruchverhalten zwischen einer unbeschlichte-
ten und unbeschichteten gegenüber einer beschlichteten und beschichteten 
Kohlenstofffaser verändert.
Liegt im Einzelfall keine Bescheinigung durch den Vorlieferanten vor, kann der 
Nachweis zur Einhaltung der Materialeigenschaften nach den Vorgaben dieser 
Registrierung durch eigene oder beauftragte Prüfungen erbracht werden.
Die Dokumente für die Nachweisführung sind den jeweiligen Vertragsunter-
lagen zuzuordnen. Die Dauer zur Aufbewahrung ist an die jeweilige Vereinba-
rung zur Rechtssicherheit und Garantie gekoppelt.
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4 Kennzeichnung
Erzeugnisse, die gemäß der Güte- und Prüfbestimmungen hergestellt worden 
sind, können mit dem Hinweis RAL-RG 351 ausgewiesen werden.

5 Änderungen
Änderungen dieser RAL Registrierung, auch redaktioneller Art, bedürfen der 
vorherigen schriftlichen Zustimmung seitens RAL.



HISTORIE

Die deutsche Privatwirtschaft und die damalige deutsche Regierung gründeten 1925  
als gemeinsame Initiative den Reichs-Ausschuss für Lieferbedingungen (RAL).  
Das gemeinsame Ziel lag in der Vereinheitlichung und Präzisierung von technischen 
Lieferbedingungen. Hierzu brauchte man festgelegte Qualitätsanforderungen und deren 
Kontrolle – das System der Gütesicherung entstand. Zu ihrer Durchführung war die 
Schaffung einer neutralen Institution als Selbstverwaltungsorgan aller im Markt Beteiligten 
notwendig. Damit schlug die Geburtsstunde von RAL. Seitdem liegt die Kompetenz  
zur Schaffung von Gütezeichen bei RAL.

RAL HEUTE

RAL agiert mit seinen Tätigkeitsbereichen als unabhängiger Dienstleister. RAL ist als 
gemeinnützige Institution anerkannt und führt die Rechtsform des eingetragenen Vereins. 
Seine Organe sind das Präsidium, das Kuratorium, die Mitgliederversammlung sowie  
die Geschäftsführung.

Als Ausdruck seiner Unabhängigkeit und Interessensneutralität werden die Richtlinien  
der RAL Aktivitäten durch das Kuratorium bestimmt, das von Vertretern der Spitzenorgani-
sationen der Wirtschaft, der Verbraucher, der Landwirtschaft, von Bundesministerien und 
weiteren Bundesorganisationen gebildet wird. Sie haben dauerhaft Sitz und Stimme in die-
sem Gremium, dem weiterhin vier Gütegemeinschaften als Vertreter der RAL Mitglieder 
von der Mitgliederversammlung hinzugewählt werden.

RAL KOMPETENZFELDER

• RAL schafft Gütezeichen

• RAL schafft Registrierungen, Vereinbarungen, 
Geographische Herkunfts-Gewähr-Zeichen und RAL Testate

RAL DEUTSCHES INSTITUT FÜR GÜTESICHERUNG UND KENNZEICHNUNG E. V.
Fränkische Straße 7 · 53229 Bonn · Tel.: +49 (0) 228-6 88 95-0 

E-Mail: RAL-Institut@RAL.de · Internet: www.RAL.de
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